
Stand: März 2012 
 

Satzung 
 

der 
 

MVV Energie AG 
 
 
 

I. 
Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 1 
Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma 
 

„MVV Energie AG“ 
 
(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Mannheim. 
 
(3) Das Geschäftsjahr beginnt am 1.10. und endet am 30.9. des Folgejahres. 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und die allgemeine Ver- 

und Entsorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Verwertung von Reststof-
fen, die Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik, die Planung, Errichtung 
und der Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen, der Erwerb, die Verwertung, 
Nutzung und Verwaltung von Grundstücken, die Grundstücksbewirtschaftung und das 
Gebäude- und Facilitymanagement sowie die Beratung Dritter und die Erbringung von 
Dienstleistungen in diesen Bereichen. 

 
(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und alle Maßnahmen zu ergrei-

fen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittel-
bar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweignieder-
lassungen zu errichten, andere Unternehmen zu gründen, zu erwerben oder sich an ih-
nen zu beteiligen. Sie kann solche Unternehmen ganz oder teilweise unter einheitlicher 
Leitung zusammenfassen. Sie kann ihre Tätigkeit auch durch Tochter-, Beteiligungs- und 
Gemeinschaftsunternehmen ausüben oder ganz oder teilweise in verbundene Unter-
nehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen und sich selbst auf die 
Leitung und Verwaltung ihrer verbundenen Unternehmen beschränken. 
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§ 3 
Bekanntmachungen 

 
(1) Die Bekanntmachungen werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, sofern 

nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen etwas anderes vorsehen. 
 
(2) Informationen an die Aktionäre können unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen 

auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 
 
 
 

II. 
Grundkapital und Aktien 

 
 

§ 4 
Grundkapital 

 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 168.721.397,76 Euro (in Worten: ein-

hundertachtundsechzigmillionensiebenhunderteinundzwanzigtau-
senddreihundertsiebenundneunzig 76/100 Euro). 

 
(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 65.906.796 nennwertlose Stückaktien. Die Aktien lau-

ten auf den Namen. 
 
(3) Bei Kapitalerhöhungen kann der Beginn der Gewinnbeteiligung der neuen Aktien ab-

weichend von § 60 Abs. 2, Satz 3 AktG bestimmt werden. 
 
 

§ 5 
(einstweilen freibleibend) 

 
 
 

§ 6 
Aktien und sonstige Titel 

 
(1) Über die Ausgabe, die Form und den Inhalt von Aktienurkunden und von Gewinnanteils- 

und Erneuerungsscheinen entscheidet der Vorstand. 
 
(2) Die Gesellschaft kann Einzelaktien einer Gattung in Aktienurkunden zusammenfassen, 

die eine Mehrzahl von Aktien verbriefen (Sammelaktien). Ein Anspruch der Aktionäre auf 
Verbriefung ihrer Anteile besteht nicht. 
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III. 
Vorstand 

 
 

§ 7 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestellt die Vor-

standsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des Vorstandes zum Sprecher des Vorstandes ernen-

nen. 
 
(3) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. 
 
(4) Der Aufsichtsrat kann den Abschluss, die Änderung und die Kündigung der mit den Vor-

standsmitgliedern abzuschließenden Anstellungsverträge einem Ausschuss des Aufsichts-
rates übertragen. 

 
 

§ 8 
Vertretung des Vorstandes 

 
(1) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein 

Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 BGB be-

freien. 
 
 
 
 
 
 

IV. 
Aufsichtsrat 

 
 

§ 9 
Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern. Die Stadt Mannheim entsendet unter An-

rechnung auf die von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder den 
Oberbürgermeister und den zuständigen Fachdezernenten in den Aufsichtsrat, sofern die 
MVV GmbH unmittelbar oder mittelbar Aktien in Höhe von mehr als der Hälfte des 
Grundkapitals hält. 10 Mitglieder werden von den Arbeitnehmern nach dem Mitbestim-
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mungsgesetz 1976 gewählt. Die übrigen Mitglieder werden von den Aktionären nach 
dem Aktiengesetz gewählt.  

 
(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversamm-

lung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der 
Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mit-
gerechnet. Die Hauptversammlung kann bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen. 
Die Wahl eines Nachfolgers für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied er-
folgt für den Rest der Amtzeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

 
(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 

auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden 
des Aufsichtsrates und dem Vorstand jederzeit niederlegen. 

 
 

§ 10 
Vorsitzender und Stellvertreter 

 
(1) Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsrats-

mitglieder gewählt worden sind, in einer ohne besondere Einberufung stattfindenden 
Sitzung nach Maßgabe des § 27 Abs. 1 und 2 MitbestG aus seiner Mitte einen Vorsit-
zenden und einen Stellvertreter für die in § 9 Abs. 2 bestimmte Amtszeit, sofern bei der 
Wahl nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt wird. 

 
(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt 

aus, findet unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen 
statt. 

 
 

§ 11 
Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrates 

 
(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes. 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann in einer Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss 

anordnen, dass bestimmte Arten von Geschäften seiner Zustimmung bedürfen. 
 
(3) Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, zu 

beschließen. 
 
 

§ 12 
Sitzungen des Aufsichtsrates 

 
(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden oder im Fall seiner 

Verhinderung durch seinen Stellvertreter einberufen. 
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(2) Die Einberufung hat schriftlich mit einer Frist von 14 Tagen zu erfolgen. Bei der Berech-

nung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung 
nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Einberufende eine andere Form der 
Einberufung wählen und die Frist abkürzen. Der Einberufende bestimmt den Sitzungsort. 

 
(3) Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Ist ein Tagesordnungspunkt nicht 

ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur beschlossen werden, wenn kein 
Aufsichtsratsmitglied widerspricht. 

 
(4) Der Aufsichtsrat wird einberufen, so oft es die Geschäfte erfordern oder wenn es von 

einem Mitglied des Vorstandes oder Aufsichtsrates beantragt wird. Er muss mindestens 
einmal im Kalendervierteljahr einberufen werden. 

 
(5) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter 

leitet die Sitzung des Aufsichtsrates und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsge-
genstände sowie die Art der Abstimmung. 

 
(6) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, sofern der Aufsichtsrat 

nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt. 
 
(7) Sachverständige und Auskunftspersonen können zur Beratung hinzugezogen werden. 

Der Aufsichtsrat ist vor einer Zuziehung zu hören. 
 
 

§ 13 
Beschlussfassung des Aufsichtsrates 

 
(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Außerhalb von 

Sitzungen können auch schriftliche, fernmündliche oder mit anderen Mitteln der Tele-
kommunikation herbeigeführte Beschlussfassungen erfolgen, wenn kein Mitglied diesem 
Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten Frist widerspricht. Ein Wider-
spruchsrecht besteht nicht, wenn die Beschlussfassung in der Weise durchgeführt wird, 
dass die daran teilnehmenden Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege elektronischer Tele-
kommunikationsmittel miteinander in Verbindung stehen und den Beschlussgegenstand 
erörtern können. Solche Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt und 
allen Mitgliedern zugeleitet. Für Abstimmungen außerhalb von Sitzungen gelten die Be-
stimmungen in Abs. 2 und 5 entsprechend. 

 
(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zu der Sitzung unter der 

zuletzt bekanntgegebenen Anschrift ordnungsgemäß geladen sind und an der Be-
schlussfassung mindestens zehn Mitglieder teilnehmen. Durch Telefon- oder Videokonfe-
renz zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als anwesend. Ein Mitglied nimmt 
auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält. Der Vorsitzen-
de oder im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter kann die Beschlussfassung über 
einzelne oder sämtliche Gegenstände der Tagesordnung auf höchstens 4 Wochen verta-
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gen, wenn an der Beschlussfassung nicht die gleiche Zahl von Mitgliedern der Aktionäre 
und der Arbeitnehmer teilnehmen würde oder sonst ein erheblicher Grund für die Ver-
tagung vorliegt. Zu einer erneuten Vertagung ist der Vorsitzende nicht befugt. 

 
(3) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an Abstimmungen des Aufsichtsrates da-

durch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder oder durch schriftlich 
ermächtigte Dritte schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. 

 
(4) Beschlüsse des Aufsichtsrates bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit 

nicht gesetzlich eine andere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist. Dabei gelten Stimm-
enthaltungen nicht als Stimmabgaben. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so 
hat bei einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stim-
mengleichheit ergibt, der Vorsitzende zwei Stimmen. Auch die zweite Stimme kann ge-
mäß Abs. 3 schriftlich abgegeben werden. Dem Stellvertreter steht die zweite Stimme 
nicht zu. 

 
(5) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates sind Niederschriften anzufer-

tigen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen sind. In der Niederschrift sind der Ort und 
der Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentli-
che Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrates anzugeben. Die 
Niederschrift ist allen Mitgliedern zuzuleiten. 

 
(6) Der Aufsichtsratsvorsitzende oder im Fall seiner Verhinderung sein Vertreter ist ermäch-

tigt, im Namen des Aufsichtsrates die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsra-
tes erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und Erklärungen für den Aufsichtsrat 
entgegenzunehmen. 

 
 

§ 14 
Ausschüsse des Aufsichtsrates 

 
(1) Unmittelbar nach der Wahl des Vorsitzenden oder des Stellvertreters bildet der Aufsichts-

rat zur Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 MitbestG bezeichneten Aufgabe einen Aus-
schuss, dem der Vorsitzende, sein Stellvertreter sowie je ein von den Mitgliedern der Ar-
beitnehmer und von den Mitgliedern der Aktionäre mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gewähltes Mitglied angehören. 

 
(2) Neben dem in Abs. 1 bezeichneten Ausschuss kann der Aufsichtsrat einen oder mehrere 

Ausschüsse bilden. Den Ausschüssen können, soweit gesetzlich zulässig, Entscheidungs-
befugnisse des Aufsichtsrates übertragen werden. 

 
(3) Für Aufsichtsratsausschüsse gelten die Bestimmungen des § 12 Abs. 1 bis 3, 5 und 7 

sowie § 13 Abs. 1 und Abs. 2 S. 2 und 3 sowie Abs. 3 bis 6 sinngemäß; die Geschäfts-
ordnung kann, soweit gesetzlich zulässig, Abweichendes bestimmen. 
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§ 15 
Vergütung 

 
(1) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare 

jährliche Vergütung sowie ein Sitzungsgeld, über deren Höhe die Hauptversammlung 
beschließt. 

 
(2) Der Vorsitzende erhält den doppelten, sein Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag. 

Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres 
angehört haben, erhalten die Vergütung entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszu-
gehörigkeit. 

 
(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der 

etwa auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer. 
 
 
 

V. 
Hauptversammlung 

 
 

§ 16 
Ort und Einberufung der Hauptversammlung 

 
(1) Die ordentliche Hauptversammlung, die über die Entlastung des Vorstandes und des 

Aufsichtsrates, die Gewinnverwendung, die Wahl des Abschlussprüfers, die Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern und in den vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses beschließt, wird innerhalb der ersten acht Monate eines 
jeden Geschäftsjahres abgehalten. 

 
(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Das auf Gesetz beruhende 

Recht anderer Personen, die Hauptversammlung einzuberufen, bleibt unberührt. Die 
Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt. 

 
(3) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt unter Mitteilung der Tagesordnung, des 

Tagungsortes, des Sitzungsbeginns und der Adresse, bei der die Anmeldung zu erfolgen 
hat, durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger mit den gesetzlich erfor-
derlichen Angaben derart, dass zwischen Veröffentlichung und dem letzten Anmeldetag 
nach § 17 Abs. 2 der Satzung mindestens dreißig Tage liegen müssen. Bei der Berech-
nung der Frist sind der Tag der Einberufung und der Tag, bis zu dessen Ablauf sich die 
Aktionäre vor der Versammlung anzumelden haben, nicht mitzurechnen. 

 
(4) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates nach § 20 Abs. 3 hat der Vorstand unver-

züglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. 
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§ 17 
Teilnahme an der Hauptversammlung 

 
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister 
eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. 

 
(2) Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss der Gesellschaft unter 

der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der 
Hauptversammlung in Textform zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag 
des Zugangs sind nicht mitzurechnen. 

 
(3) Fristen nach dieser Bestimmung sind jeweils vom nicht mitzählenden Tage der Versamm-

lung zurückzurechnen. Unerheblich ist dabei, ob die Frist an einem Werktag endet. Eine 
Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich 
vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. 

 
(4) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Soweit die Ertei-

lung der Vollmacht nicht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt, bedürfen 
die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-
genüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Werden von der Gesellschaft be-
nannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt, kann in der Einberufung auch eine Erleich-
terung für die Vollmachtserteilung und ihren Widerruf bestimmt werden. Der Nachweis 
der Vollmacht kann der Gesellschaft auch auf einem vom Vorstand näher zu bestim-
menden Weg der elektronischen Kommunikation übermittelt werden. 

 
(5) Der Vorstand ist ermächtigt, die teilweise oder vollständige Übertragung der Hauptver-

sammlung in Ton und Bild über elektronische und andere Medien zuzulassen. 
 
(6) Der Vorstand kann vorsehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne 

Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche 
oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation 
ausüben können, und bestimmt gegebenenfalls die Einzelheiten. 

 
(7) Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Hauptver-

sammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abge-
ben dürfen, und bestimmt gegebenenfalls die Einzelheiten. 

 
 

§ 18 
Vorsitz in der Hauptversammlung 

 
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder ein 

anderes durch den Aufsichtsrat zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied. 
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(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlung und bestimmt die Reihenfolge der Tagesordnung 
sowie die Art der Abstimmung. Das Abstimmungsergebnis kann auch durch Abzug der 
Ja- oder Nein-Stimmen und der Stimmenthaltungen von den den Stimmberechtigten 
insgesamt zustehenden Stimmen ermittelt werden. Bei Wahlen zum Aufsichtsrat ist der 
Vorsitzende berechtigt, über eine vom Aufsichtsrat oder von den Aktionären bzw. Aktio-
närsvertretern vorgelegte Liste mit Wahlvorschlägen abstimmen zu lassen. Der Vorsit-
zende bestimmt über die Form der Ausübung des Stimmrechts, soweit die Hauptver-
sammlung nicht ausdrücklich etwas anderes beschließt. 

 
(3) Der Vorsitzende der Hauptversammlung kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre 

zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn oder wäh-
rend der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den Verlauf der Hauptversamm-
lung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzel-
nen Frage- und Redebeitrag angemessen festzusetzen.  

 
 

§ 19 
Beschlussfassung der Hauptversammlung 

 
(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vor-
schreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmbe-
rechtigten Grundkapitals gefasst, soweit nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschrif-
ten eine größere Mehrheit erforderlich ist. 

 
(2) Jede Aktie gewährt eine Stimme. 
 
(3) Bei Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als abgelehnt. 
 
(4) Sofern bei Einzelwahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht er-

reicht wird, findet eine Stichwahl unter den Personen statt, die die beiden höchsten 
Stimmenzahlen erhalten haben. Bei der Stichwahl entscheidet die höhere Stimmenzahl. 

 
 
 

VI. 
Jahresabschluss, Rücklagen und Verwendung des Bilanzgewinns 

 
 

§ 20 
Jahresabschluss 

 
(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss 

für das vergangene Geschäftsjahr sowie den Lagebericht aufzustellen und unverzüglich 
nach Aufstellung dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat 
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der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung 
für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. 

 
(2) Der Vorstand hat innerhalb von 90 Tagen seit Beginn des Geschäftsjahres den Konzern-

abschluss und den Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen 
und unverzüglich nach Aufstellung dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzule-
gen. 

 
(3) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die 

Verwendung des Bilanzgewinns sowie den Konzernjahresabschluss und den Konzernla-
gebericht zu prüfen und über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich an die Hauptver-
sammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die 
Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten; § 171 Abs. 3 Satz 2 und 3 AktG 
bleiben unberührt. 

 
(4) Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt. Beschließen Vor-

stand und Aufsichtsrat, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu 
überlassen, oder hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht gebilligt, so hat der Vor-
stand unverzüglich eine Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses ein-
zuberufen. 

 
(5) Der Jahresabschluss und der Lagebericht, der Konzernabschluss und der Konzernlagebe-

richt, der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsra-
tes sind von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der 
Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre auszulegen, es sei denn, die Dokumente 
sind für denselben Zeitraum über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. 
Wegen §§ 26, 27 AktG fortzuführende Satzungsbestimmungen 

 
 

§ 21 
Gründungsaufwand 

 
Die Gründungssatzung bestimmte: 
 
„Die Kosten der Gründung sind von den Gründern zu tragen.“ 
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§ 22 
Fortgeführte Bestimmungen über Sacheinlagen 

 
Über das bisherige Grundkapital war in § 5 Abs. 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft in der 
Fassung vom 23.09.1998 bestimmt: 
 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt DM 169.000.000,-- (in Worten: einhundert-

neunundsechzig Millionen Deutsche Mark). Es ist von bisher DM 149.000.000,-- um DM 
20.000.000,-- auf diesen Betrag erhöht worden gemäß Hauptversammlungsbeschluss 
vom 2. Mai 1985. 

 
(2) Über das bisherige Grundkapital ist bestimmt: 
 

a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird von DM 100.000,-- (in Worten: einhun-
derttausend Deutsche Mark) um DM 143.900.000,-- auf DM 144.000.000,-- (in 
Worten: einhundertvierundvierzig Millionen Deutsche Mark) erhöht. 

 
b) Zum Zwecke der Kapitalerhöhung um DM 143.900.000,-- bringt die Mannhei-

mer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (MVV) ihren Teilbetrieb Versor-
gung mit den gesamten diesem Teilbetrieb zuzurechnenden Aktiven und Passiven 
in die Gesellschaft ein. Die Einbringung erfolgt mit den Bilanzwerten nach dem 
Stand vom 30.9.73 mit der Maßgabe, dass Änderungen im Bestand und Wert 
der übertragenen Aktiven und Passiven, die in der Zeit vom 1.10.73 bis 30.9.74 
entstanden sind, in bar ausgeglichen werden. Der Wert des Einbringens wird auf 
DM 158.300.000,-- festgesetzt. Die Gesellschaft gewährt als Entgelt 143.900 
Stück auf den Namen lautende Aktien zu je DM 1.000,--, die mit einem Aufgeld 
von DM 14.400.000,-- ausgegeben werden und ab dem 1.10.74 gewinnberech-
tigt sind. 

 
c) Kapitalerhöhung auf DM 149.000.000,--. Durch Hauptversammlungsbeschluss 

vom 19. September 1984 wurde das Grundkapital von bisher DM 144.000.000,-- 
um DM 5.000.000,-- auf DM 149.000.000,-- (in Worten: einhundertneunund-
vierzig Millionen Deutsche Mark) erhöht. 


